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Änderungsordnung zur Speziellen Prüfungsordnung 

für den konsekutiven Master-Studiengang  
International Human Resources Management (IHRM)  

der Hochschule Ludwigshafen am Rhein 
 

vom 11.04.2016 
 
 
Aufgrund des § 86 Absatz 2 Nr. 3 HochSchG in der Fassung vom 19.11.2010 (GVBl. S. 464), zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 505), hat der Fachbereichsrat des 
Fachbereichs II – Marketing und Personalmanagement – der Hochschule Ludwigshafen am Rhein 
am 16.03.2016 die Änderungsordnung zu der speziellen Prüfungsordnung für den Master-
Studiengang International Human Resources Management erlassen. Diese hat der Präsident der 
Hochschule am 11.04.2016 gem. § 7 Absatz 3 Satz 2 HochSchG genehmigt, nachdem der Senat 
gem. § 76 Absatz 2 Nr. 6 HochSchG dazu Stellung genommen hat. Die Ordnung wird dem Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur angezeigt und nachfolgend bekannt ge-
macht. 
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Artikel I 

1. § 2 „Weitere Zugangsvoraussetzungen“ wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(1) Der Zugang zum Studium setzt einen ersten qualifizierten Hochschulabschluss in einem akkredi-
tierten Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder einen mindestens 
gleichwertigen Abschluss an einer in- oder ausländischen Hochschule voraus, der mindestens 50 % 
betriebswirtschaftliche Studienanteile hat und mit der Durchschnittsnote 2,5 oder besser abge-
schlossen wurde, voraus. 

(2) Weiterhin sind folgende einschlägige Vorkenntnisse aus dem Erststudium nachzuweisen:  
a. Grundlagen Personalmanagement/ Human Ressource Management im Umfang von mindes-

tens 10 ECTS, 
b. Grundlagen des Rechts (BGB/HGB) im Umfang von mindestens 4 ECTS, 
c. Grundlagen des Arbeitsrechts i.w.S. im Umfang von mindestens 4 ECTS. 

 
Bewerberinnen und Bewerber mit im Ausland erworbenem Hochschulabschluss weisen anstelle 
der unter b. und c. genannten erforderlichen Vorkenntnisse die dem HGB, BGB und Arbeitsrecht 
entsprechenden ausländischen rechtlichen Grundlagen nach. Der Nachweis erfolgt durch über-
setzte und amtlich beglaubigte Dokumente (z.B. Zeugnisse, Diploma Supplements, Studiengang- 
und Modulbeschreibungen).  

 
(3) Im Hinblick auf die internationale Ausrichtung des Studienganges werden Englischkenntnisse 
mindestens auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
(GeR) vorausgesetzt.“ 
 
2. In § 7 Absatz 3 „Schriftliche Abschlussarbeit“ wird folgender Satz 4 angefügt: 
 
„Die Masterarbeit ist bestanden, wenn sowohl die schriftliche Masterarbeit als auch die Disputation 
mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet wurden.“ 
 
3. Die Anlage „Auswahlverfahren“ entfällt ersatzlos. 
 
 

Artikel II 

Inkrafttreten 
Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Sie gilt für alle Immatriku-
lierten dieses Studiengangs. 
 
Ludwigshafen, den 11.04.2016 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Peter Mudra 
Präsident der Hochschule Ludwigshafen am 
Rhein 

gez. Prof. Dr. Klaus Blettner 
Dekan des Fachbereichs II der Hochschule  
Ludwigshafen am Rhein 
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Impressum: 
 
Hochschule Ludwigshafen am Rhein 
Ernst-Boehe-Straße 4 
D-67059 Ludwigshafen am Rhein 
 
Telefon:  0621/52 03 – 0 
Telefax: 0621/52 03 – 196 
 
E-Mail: infozentrale@hs-lu.de 
Internet: www.hs-lu.de 
 
Die Hochschule Ludwigshafen ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Sie wird durch den Prä-
sidenten Prof. Dr. Peter Mudra gesetzlich vertreten. 
Umsatzsteueridentifikationsnummer: 27/660/0303/8 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde: Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des 
Landes Rheinland-Pfalz, Mittlere Bleiche 61, D-55116 Mainz 
 
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 7 Telemediengesetz: Präsident der Hochschule Ludwigshafen,  
Prof. Dr. Peter Mudra. 
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